
Gemeindesatzung 
über die Verleihung der Bürger – Medaille 

durch die Gemeinde Hohenbrunn 
Die Gemeinde Hohenbrunn erläßt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
vom 25. Januar 1952 (BayBS I S. 461) folgende 

Satzung 
 

§ 1 
Als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für verdienstvolles Wirken um die Gemeinde 
Hohenbrunn wird die Bürger - Medaille der Gemeinde Hohenbrunn geschaffen. 

§ 2 
Die Bürgermedaille ist doppelseitig im Ring reliefgeprägt. Auf der Vorderseite zeigt sie das 
Gemeindewappen mit der erhabenen Umschrift "Gemeinde Hohenbrunn". Die Rückseite trägt im Ring die 
Umschrift "Bürger – Medaille", im Spiegel die Schrift "Für besondere Verdienste". Die Bürger – Medaille 
besteht aus reinem Silber. 

§ 3 
Die Bürger – Medaille kann an Personen verliehen werden, die sich durch besonders verdienstvolles 
Wirken um die Gemeinde zum Wohle der Allgemeinheit ausgezeichnet haben. 

§ 4 
Es dürfen jeweils höchstens 10 lebende Personen Inhaber der Bürger – Medaille sein. 

§ 5 
Die Verleihung der Bürger – Medaille kann nur auf Grund eines Gemeinderats-beschlusses erfolgen. 

§ 6 
Vorschläge zur Verleihung der Bürger – Medaille können von allen Bürgern der Gemeinde Hohenbrunn 
eingebracht werden. Diese Vorschläge sind schriftlich mit einer ausführlichen Begründung beim ersten 
Bürgermeister einzureichen. 

§ 7 
Die Überreichung der Bürger – Medaille erfolgt in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates durch 
den ersten Bürgermeister, bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter. 

§ 8 
Die Bürger – Medaille wird mit einer Urkunde verliehen, in der Dank und Anerkennung der Gemeinde 
kurz dargelegt sind. 

§ 9 
Mit ihrer Aushändigung wird die Bürger – Medaille Eigentum des Inhabers. Sie bleibt nach seinem Tode 
seinen Erben als Andenken. 

§ 10 
Diese Satzung tritt ab 22. September 1964 in Kraft. 
Hohenbrunn, den 17.September1964 
Gemeinde Hohenbrunn 
gez. 
(Steinmeier) 
1. Bürgermeister 
Die Satzung wurde am 21. Sept. 1964 im Rathaus zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch 
Anschlag an allen gemeindlichen Amtstafeln hingewiesen. Die Anschläge wurden am 21. September 
1964 angeheftet und am 5. Oktober 1964 wieder entfernt. 
Hohenbrunn, den 6. Oktober 1964. 
Gemeinde Hohenbrunn 
(Steinmeier) 
1. Bürgermeister 
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